
Kreisstadt Homburg

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag, 08.10.2020 um 
18:00 Uhr, im Rathaus, Großer Sitzungssaal, Am Forum 5, 66424 Homburg statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1) Eröffnung der Sitzung

2) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 18.06.2020

3) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 27.08.2020

4) Antrag der Fraktion DIE LINKE: Sachstand der Umsetzung von notwendigen 
baulichen Verbesserungen / Maßnahmen in der Kita St. Michael Am Forum, 
Homburg

5) Genehmigungsverfahren gem. § 16 Abs. 1 BImSchG zur Kapazitätserhöhung der 
Recyclinganlage und der Lagerflächen der Fa. Omlor, Am Zunderbaum 8, Ge-
markung Homburg-Reiskirchen und Kirkel-Altstadt - Befreiung von Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes "Am Zunderbaum"

6) Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 10 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von NE-Metallen sowie zur Herstel-
lung entsprechender Metallprodukte der Fa. Loacker Saar Recycling GmbH, An 
der Remise

7) Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Jägersburg, Jakobstraße 38

8) Kommunaler Grünschnittsammelplatz, Industriestraße

9) Allgemeine Unterrichtungen

Nichtöffentlicher Teil

10) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 18.06.2020

11) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 27.08.2020

11.1) Einwand gegen die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des BUA vom 
27.08.2020

12) Unterrichtungen

12.1) Sachstand Reaktivierung Bahnstrecke Homburg - Zweibrücken



13) Städtebauförderprogramm Soziale Stadt "Quartier Erbach" / Sanierungsgebiete

14) Beschluss des Entwurfs der Sanierungsatzung „Quartier Erbach“ im Städte-
baufördergebiet „Soziale Stadt“ zur Satzung mit Festlegung eines gemäß § 142 
(3) BauGB förmlich festgelegten Sanierungsgebietes im vereinfachten Verfahren

15) Beschluss der Modernisierungsrichtlinie „Quartier Erbach“ im Städtebauförderge-
biet „Soziale Stadt“ i.V.m. der Sanierungssatzung "Quartier Erbach"

16) Nutzungsänderung Einzelhandel, Erbach-Reiskirchen, Robert-Bosch-Straße 5

17) Sanierung Waldstadion Homburg

18) Straßenführung / Ausbauplanung (1.BA) im G9 / IP Zunderbaum

19) Unterrichtungen

19.1) Die Vergabe von Leistungen zur Betreuung privater Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen sowie Beratungsleistungen im Rahmen der städte-
baulichen Gesamtmaßnahme „Quartier Erbach“ im Städtebauförderprogramm 
„Soziale Stadt“

20) Allgemeine Unterrichtungen

In Vertretung
Michael Forster
Bürgermeister



2020/800/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Barbara Spaniol

Antrag der Fraktion DIE LINKE: Sachstand der 
Umsetzung von notwendigen baulichen 
Verbesserungen / Maßnahmen in der Kita St. Michael 
Am Forum, Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Kenntnisnahme) 08.10.2020 Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Anlage/n
Keine
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2020/731/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: 

Genehmigungsverfahren gem. § 16 Abs. 1 BImSchG zur 
Kapazitätserhöhung der Recyclinganlage und der 
Lagerflächen der Fa. Omlor, Am Zunderbaum 8, 
Gemarkung Homburg-Reiskirchen und Kirkel-Altstadt - 
Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Am Zunderbaum"

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Entscheidung) 08.10.2020 Ö

Beschlussvorschlag

Das Einvernehmen zur geplanten Kapazitätserhöhung der Recyclinganlage und der 
Lagerflächen sowie die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am 
Zunderbaum“ werden erteilt.

Sachverhalt

Mit Eingang in der Abteilung Stadtplanung vom 13.08.2020 wurde ein Antrag der Fa. 
Omlor, Am Zunderbaum 8, auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Am Zunderbaum“ wegen Inanspruchnahme der festgesetzten 
Grünfläche und gleichzeitig als Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und 
zur Entwicklung der Landschaft festgesetzten Fläche sowie Neuanlage einer 
entsprechenden Grünfläche am Rande des erweiterten Betriebsgeländes auf der 
Gemarkung Kirkel-Altstadt gestellt. 
 
Dieser Antrag auf Befreiung basiert auf einem Antrag der Fa. Omlor aus Juli 2019 
zwecks Herstellung des Einvernehmens zu o.g. Maßnahmen, bei dessen 
Bearbeitung seitens der Unteren Bauaufsicht die Erforderlichkeit einer Befreiung 
erkannt und ein Antrag auf Befreiung gefordert worden war
. 
Da die Abgabefrist für den BUA am 26.08.2020 bereits verstrichen war und eine 
Stellungnahme der Kreisstadt Homburg bis zum 04.09.2020 erfolgen sollte, wurde 
beim Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) ein Antrag auf 
Fristverlängerung bis nach dem BUA am 08.10.2020 wegen der erforderlichen 
Befassung des Ausschusses mit der Einvernehmenserteilung zur Befreiung gestellt. 
Diesem Antrag wurde seitens des LUA mit einer Fristverlängerung bis 12.10.2020 
entsprochen. 

Beantragt wird eine Befreiung nach § 31 BauGB für die Inanspruchnahme der, im 
Bebauungsplan von 1990, festgesetzten Grünfläche an der südwestlichen Grenze 
des Betriebsgeländes und des Flurstücks 1717/11. Der Grünstreifen wurde in einer 
Breite von 10 m angelegt. Diese Fläche wurde für Maßnahmen zum Schutz zur 
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft festgesetzt. Diese Festsetzung kann 
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befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die 
Abweichung städtebaulich vertretbar ist.  Die Erweiterung des Zentrallagers der Fa. 
Omlor wird durch diese Maßnahme der Befreiung nicht beeinträchtigt. Durch die 
Kompensation auf der Erweiterungsfläche ist die Abweichung ebenfalls städtebaulich 
vertretbar. Die festgesetzte Grünfläche in einer Breite von 10 m wird auf einer Länge 
von ca.130 m als Übergang zur neuerworbenen Erweiterungsfläche (auf der 
Gemarkung Kirkel-Altstadt) und zur Lagerung von RCL-Sanden in Anspruch 
genommen. Das entspricht einer Fläche von ca. 1.300 m².  Der Ausgleich auf der 
Erweiterungsfläche entlang der westlichen und südlichen Grenze umfasst ca. 2.000 
m². Entlang der Grenzen der Flurstücke 243/46 und 1695/42 wird auf einer Länge 
von ca. 250 m, einer Breite von ca. 8 m und einer Höhe von ca. 3 -4 m ein Erdwall 
aufgeschüttet mit Oberboden abgedeckt und bepflanzt. Die Bepflanzung erfolgt 
analog zu der Begrünung des schon bestehenden Erdwalls westlich und nördlich um 
das Betriebsgelände. 
Zudem sollen noch weitere Stellplätze für LKW hergerichtet und eine AdBlue-
Tankstelle auf dem Betriebsgelände entstehen. Die Betriebstankstelle sowie die 
LKW-Stellplätze befinden sich innerhalb des Betriebsgeländes in der überbaubaren 
Grundstücksfläche laut Bebauungsplan und sind  dementsprechend zu genehmigen.

Um die zusammenhängenden Betriebsabläufe innerhalb des erweiterten 
Firmengeländes zu gewährleisten ist die Verlagerung der Grünfläche an den 
künftigen westlichen/südlich gelegenen Rand des Geländes durchaus als sinnvoll 
anzusehen und eine Befreiung ist städtebaulich vertretbar. 

Daher wird die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erteilt. 

Anlage/n

1 Luftbild (öffentlich)
2 Luftbild_nah (öffentlich)
3 Betriebsbeschreibung=Omlor (öffentlich)
4 Befreiungsantrag (öffentlich)
5 Uebersicht Massnahmen_14811_20190528_7002 LPL Erweiterung 
Omlor_MK (öffentlich)
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Maßnahmen

Stellplätze für LKW und PKW1

AdBlue-Tankstelle2

Neubau PKW Stellplätze3

Recyclingfläche4

Schüttgutboxen5

Erweiterung Maschinenpark6

Recyclingfläche, Einfassung mit Betonblöcken7

Befreiung lt. § 31 Bau GB8

Erweiterungsfläche für Naturbaustoffe9

Übergangsbereich10

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

_________________, den ____________________________ _________________, den ____________________________

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

_________________, den ____________________________ _________________, den ____________________________

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

Zur Ausführung freigegeben - Fa. Alois Omlor GmbH

Ramstein-Miesenbach, den 28.05.2019Homburg, den ____________________________

Aufgestellt - Planungsgemeinschaft:

Mai 2019

Juni 2017

gez. K. Mayer

örtl.
Aufn.

Flur:

14-811A.NR.

Plannr.:

gepr.

Gemarkung:

Maßstab:

Art der ÄnderungDatum Name

Fa. Alois Omlor GmbH

1 : 1000

7002

Erbach-Reiskirchen, Kirkel

IG Werny

Projekt:
 
 
 
Antrag auf Genehmigung einer wesentlichen Änderung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG

Übersicht Maßnahmen

14-811_7002 LPL Erweiterung Omlor.gvp - 0,50 m²

R. Martin

in der Stadt Homburg

_________________________
Datum

Siegel

Entwurfsverfasser:

07, 01

Mai 2019

28.05.2019

Kapazitätenerhöhung und -erweiterung der Recyclinganlage und Lagerflächen,
Stellplätze LKWs und PKWs,
Errichten einer AdBlue-Tankstelle
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2020/767/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: Herr Banowitz

Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 10 BImSchG 
zur Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung 
und Aufbereitung von NE-Metallen sowie zur 
Herstellung entsprechender Metallprodukte der Fa. 
Loacker Saar Recycling GmbH, An der Remise

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Entscheidung) 08.10.2020 Ö

Beschlussvorschlag

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt.

Sachverhalt

Die Firma Loacker Saar Recycling GmbH plant an dem Standort „Remise 2“ eine 
Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von NE-Metallen (Nichteisen-Metalle) sowie 
zur entsprechenden Metallproduktion.

Die Firma Loacker Saar Recycling GmbH betreibt derzeit am Standort in der Beeder 
Straße eine Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von NE-Metallen. Für die 
derzeitigen betrieblichen Bedürfnisse sind die örtlichen und baulichen Bedürfnisse an 
diesem Standort jedoch nicht mehr ausreichend, sodass neue Zukunftsperspektiven 
für diesen Geschäftszweig der Loacker Saar Recycling GmbH entwickelt werden 
müssen. Durch den Zukauf neuer Betriebsflächen besteht nun die Möglichkeit eines 
Hallenneubaus.

Für die geplante Verlagerung des NE-Produktionsstandortes Beeder Straße an den 
neuen Standort „Remise 2“ ist eine immissionsschutzrechtliche Neugenehmigung 
notwendig. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hat dazu bei der Stadt 
Homburg eine entsprechende Stellungnahme angefordert, mit der Bitte um 
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. Äußert sich die 
Kreisstadt nicht innerhalb der Frist (Ende Oktober), gilt das Einvernehmen gemäß § 
36 Abs. 2 BauGB als hergestellt (Schreiben in der Anlage).

Der neue Standort „Remise 2“ fasst die Nichteisenmetall (NE) – Aktivitäten aus dem 
Bestandsgeschäft mit Anlagenerweiterungen und neuer Verarbeitungstechnik in 
einer geschlossenen Industrie-Recyclinghalle zusammen. Die Nutzfläche beträgt 
knapp 10.000 m². Die Halle hat Ausmaß von 151 m x 61 m und ist 15 m hoch. 
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Weitere Gebäude sind der Verwaltungstrakt sowie ein Technikanbau. Die 
Aufbereitungs- oder Verarbeitungstätigkeiten finden ausschließlich in der 
geschlossenen Recycling-Halle statt. Auf der umgebenden Freifläche befinden sich 
Lagerboxen, ein Kleinannahmebereich sowie der Waage- und Verwaltungstrakt.
Der zu- und abfließende Lieferverkehr verläuft über die Straße „An der Remise“.

Die Gesamtanlage ist auf eine maximale Durchsatzkapazität von 110.000 t/a 
ausgelegt. Die maximale Lagermenge beträgt 11.000 t.

Die Betriebszeiten erfolgen in einem 2- bzw. 3-Schichtbetrieb von montags 6:00 Uhr 
bis samstags 22:00 Uhr. Die Materialannahme soll von Montag bis Freitag 7:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr und samstags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr erfolgen.

Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für März 2021 geplant.

Für den Neubau der Halle wurden ein Brandschutznachweis mit Brandschutzplan 
sowie ein Löschwasserrückhaltekonzept erstellt.

Im Rahmen der Neuplanung wurde auch ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet.
Der Bebauungsplan „Westlich der Remise“ setzt Emissionskontingente zur 
Begrenzung der von dem Industriegebiet insgesamt ausgehenden 
Geräuschemissionen fest. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 
zulässigen Werte sowohl tagsüber, als auch nachts eingehalten werden. 

Die Lagerung von NE-haltigen Schrotten unterliegt ab einer Menge von 1.500 t einer 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG. Die geplante Lagermenge 
überschreitet diesen Wert deutlich. Das dafür erstellte Gutachten kommt zu 
folgendem Ergebnis:
Das Ausmaß möglicher Auswirkungen nach Realisierung des geplanten Vorhabens 
beschränkt sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der Emissionen und 
Immissionen von Lärm. Aufgrund der Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte an 
allen Immissionsorten sind keine relevanten Auswirkungen auf die im 
Untersuchungsraum wohnenden Menschen bzw. auf die nächstgelegenen 
schützenswerten Flächen zu erwarten. Insgesamt ist laut Gutachten davon 
auszugehen, dass erhebliche negative Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 2 
UVPG durch das Vorhaben nicht hervorgerufen werden.

Der neu geplante Standort liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Westlich der Remise“ in einer Fläche, welche als Industriegebiet ausgewiesen ist. 
Nach dem Bebauungsplan ist die geplante Nutzung der Loacker Saar Recycling 
GmbH zulässig.

Anlage/n

1 Schreiben LUA (nichtöffentlich)
2 Übersichtsplan (öffentlich)
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3 Kurzbeschreibung (nichtöffentlich)
4 Anlagen-und Betriebsbeschreibung (nichtöffentlich)
5 Lageplan (öffentlich)
6 Lageplan_Zonen (öffentlich)
7 Betriebskennzahlen (nichtöffentlich)
8 Ansichten_Teilbereich 1 (öffentlich)
9 Ansichten_Schnitte_Teilbereich 2 (öffentlich)
10 B-Plan_WestlichderRemise (öffentlich)
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2020/756/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: Herr Banowitz

Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Jägersburg, 
Jakobstraße 38

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortsrat Jägersburg (Anhörung) 30.09.2020 N
Bau- und Umweltausschuss (Entscheidung) 08.10.2020 Ö

Beschlussvorschlag

Das Einvernehmen zum Bauvorhaben wird erteilt.

Sachverhalt

In der Jakobstraße 38 in Jägersburg beabsichtigt der Bauherr ein zeitgemäßes 
Mehrfamilienhaus zu errichten. Dieses ersetzt das bisherige Gebäude an gleicher 
Stelle. Das alte Wohngebäude wird zurückgebaut. 
  
Das Grundstück liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils in 
Homburg-Jägersburg. Es besteht für dieses Gebiet kein Bebauungsplan. Die 
Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich nach § 34 BauGB (Einfügen in 
Umgebungsbebauung).

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Abriss des vorhandenen Wohnhauses 
und die Errichtung eines neuen Mehrfamilienwohnhause mit 4 Wohneinheiten. Die 
beiden Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei gestaltet. Die sechs 
erforderlichen Stellplätze sind hinter dem Gebäude angeordnet.

In Anlehnung an die umliegende Bebauung entsteht ein Gebäude, das sich von der 
Kubatur und der Höhenentwicklung in die Umgebung einfügt und den heutigen 
modernen, zeitgemäßen und optischen Ansprüchen entspricht. Das Gebäude wurde 
giebelständig zur Straße geplant, damit es sich auch vom Erscheinungsbild in die 
Umgebungsbebauung der Jakobstraße einfügt.
Die Jakobstraße ist geprägt durch Wohngebäude mit jeweils einem Vollgeschoss im 
Erdgeschoss und einem ausgebauten Dachgeschoss. Die Höhe des geplanten 
Neubaus von max. ca. 8,6 m Firsthöhe entspricht der Höhenlage der übrigen 
bestehenden Gebäude.
Das geplante Vorhaben fügt sich gemäß § 34 BauGB in die Umgebung ein und kann 
positiv beurteilt werden.
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Beschreibung des Mehrfamilien-Wohnhauses vom Antragsteller
Mehrfamilien-Wohnhaus mit 4 Wohnungen ohne Kellergeschoss. Das Erdgeschoss 
ist ein Vollgeschoss, das Dachgeschoss ist kein Vollgeschoss. Das Gebäude besteht 
aus zwei Gebäudeteilen mit je 2 Wohneinheiten, die mit einem Treppenhaus in der 
Mitte verbunden sind. Die beiden Gebäudeteile sind mit 30° flachen Satteldächern 
gedeckt, die durch teilweise große Flachdachgauben unterbrochen werden. Das 
Treppenhaus hat ein Flachdach. Der gesamte Gebäudekomplex steht relativ nah an 
der Erschließungsstraße, damit die hintere Dachkante nicht weiter als 23 m in das 
Grundstück hineinragt. Die 6 Parkplätze sind hinter dem Haus angeordnet und sind 
durch eine ca. 3.50 breite barrierefreie Zufahrt erreichbar. Ein Parkplatz ist ein 
Behindertenparkplatz.
Im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es 2 barrierefreie Wohnungen mit jeweils 2 
Schlafzimmern und einer barrierefrei erreichbaren Terrasse. Der Wohn-, Essbereich 
mit den Küchen ist offen gestaltet. Beide verfügen über ein barrierefreies Duschbad, 
ein Gäste WC und Abstellräume, die mit Waschmaschinenanschlüssen versehen 
sind. Alternativ kann auch  im gemeinschaftlichen Waschraum gewaschen werden. 
Dieser befindet sich im Treppenhaustrakt, hinter dem Technikraum. Alle Türen, bis 
auf die Türen zu den Gäste-WCs haben eine lichte Breite von 90 cm. Wohnung 1 hat 
108,88 m², Wohnung 2 hat 92,58 m²
Das Dachgeschoss springt zum Erdgeschoss beidseitig 1.75m zurück, wodurch 2 
Terrassen entstehen, die ca. 3 m hoch liegen. Es hat einen relativ hohen Kniestock 
von 1.70 m Höhe, ist jedoch kein Vollgeschoss. Es ist nur über eine gewendelte 
Treppe  zu erreichen, es gibt keinen Aufzug. Eine Wohnung im DG verfügt über 2 
Schlafzimmer, die andere über ein Schlafzimmer mit  Ankleidezimmer. Der Wohn-, 
Essbereich mit den Küchen ist offen gestaltet. Beide verfügen über ein Duschbad, 
ein Gäste WC und Abstellräume, die mit Waschmaschinenanschlüssen versehen 
sind. Alternativ kann auch im Erdgeschoss im gemeinschaftlichen Waschraum 
gewaschen werden. Wohnung 3 hat 100,60 m², Wohnung 4 hat 88,68 m²
Die beiden Satteldächer  haben eine Traufhöhe von 5.01  m und unterschiedliche 
Firsthöhen von 8.58 m und 8.22 m, da sie unterschiedlich breit sind. Das dazwischen 
liegende Flachdach sowie die Flachdachgauben haben eine Höhe von 6.10 m.

Gesamte Nutzfläche:                      14,72 m²
Gesamte Wohnfläche :                    390,74 m²
Umbauter Raum:                   1823,15m³
Grundstücksfläche:                             1275,00 m²
Grundfläche EG:                                   290,57 m²
Grundfläche Parkplätze mit Zufahrt:     274,09 m²
Grundflächenzahl:                                      0,44

Anlage/n

1 Luftbild+Kataster (öffentlich)
2 Jakobstraße Richtung Norden (öffentlich)
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3 Jakobstraße 38 (öffentlich)
4 Lageplan (öffentlich)
5 Abstandsflächen (öffentlich)
6 Ansichten (öffentlich)
7 Grundrisse (nichtöffentlich)
8 Schnitte (nichtöffentlich)
9 Perspektive_Nordost (öffentlich)
10 Perspektive_Nordwest (öffentlich)
11 Perspektive_Suedost (öffentlich)
12 Perspektive_Suedwest (öffentlich)
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2020/785/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: Herr Banowitz

Kommunaler Grünschnittsammelplatz, Industriestraße
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Entscheidung) 08.10.2020 Ö

Beschlussvorschlag

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt.

Sachverhalt

Durch den Groß-Brand der Fa. Mobius musste der direkt benachbarte 
Grünschnittsammelplatz an der Mainzerstrasse dauerhaft gesperrt werden.  Eine 
Ersatzfläche fand die Kreisstadt mit dem ehemaligen Busparkplatz an der neuen 
Industriestraße: befestigt, entwässert mit Kanalanschluss und mit entsprechendem 
Achtungsabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung.  Gerade diese Fläche ist 
aber im laufenden Planfeststellungsverfahren OU Schwarzenbach eine dargestellte 
Baustelleneinrichtungsfläche (BE). Die Kreisstadt Homburg hat daher mit den 
Verkehrsbehörden eine Genehmigung auf Zeit ohne Beeinträchtigung Straßenrecht 
vorbesprochen. Da aber eine Ersatzfläche nach der Brandhavarie dringend 
notwendig war, wurde mit allen zuständigen Fachbehörden diese Fläche als 
sofortiger Interimsgrünschnittplatz vereinbart.

In  Abstimmungsgesprächen mit dem für einen BImSchG-Antrag  zuständigen LUA 
wurde festgehalten und vereinbart:

1. Der Platz liegt in einer gewerblichen Baufläche im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan, nicht aber im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
und nicht in einem Wasserschutzgebiet.

2. Es wurden 2 vollständige Planungsentwürfe erarbeitet: je eine neue zu 
bauende Grünschnittsammelanlage, falls die OU Schwarzenbach genehmigt 
oder nicht genehmigt wird.

3. Da nun dieses Provisorium nicht mehr ausreicht und keine zeitliche 
Perspektive für die ausstehende Planfeststellungsentscheidung zur OU 
Schwarzenbach zu eruieren ist, soll der vorhandene Platz nun in einem 
BImSchG-Antrag mit entsprechend notwendiger Vergrößerung genehmigt 
werden, hierfür ist das gemeindliche Einvernehmen notwendig.

4. Es soll sich nicht um einen Neubau handeln (nur Einzäunung auf 
bestehendem Gelände), da jederzeit mit der Bescheidung im laufenden 
straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren OU Schwarzenbach gerechnet 
werden muss.
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5. Die Gemeinde verpflichtet sich aber, den Betrieb sofort zu beenden, wenn 
eine Inanspruchnahme der Verkehrsbehörden als 
Baustelleneinrichtungsfläche notwendig ist. Hierfür ist aber mit ausreichend 
zeitlichem Vorlauf zu rechnen, da nach positivem Planfeststellungsbeschluss 
erst die Eigentumsfragen zu klären sowie die Ausschreibung der 
Bauleistungen zu tätigen sind.

6. Somit wird der Platz mit einfachen Mitteln (Einzäunung, Aufenthaltscontainer, 
2 Schüttgutboxen mit Folienüberdachung, weitgehender erhalt der 
Bodenversiegelung) im Bestand geplant.

7. Kapazität: Grünschnittsammelplatz mit ca. 2500 to / a t, Bürger und städt. 
Bauhof werden den Platz anfahren.

8. Auf der Fläche schreddert voraussichtlich 8 x im Jahr die Fa. MRI im Auftrag 
des EVS und fährt das Schreddergut ab. Ein Kompostieren ist weder gewollt 
noch ohne weitere Auflagen oder Gutachten dort zulässig.

9. Aus immissionsschutzrechtlicher (vorhandene Abstände zu den 
nächstgelegenen Wohnbebauungen) wie auch verkehrlicher Sicht erscheint 
der Standort gut geeignet.

10.Der asphaltierte Bereich ist voraussichtlich ausreichend dicht, eine 
Entwässerung in das Kanalsystem vorhanden. Ein Entwässerungsplan ist 
vorgelegt, ein Anschluss an Mischkanalisation ist vorhanden. Für eine spätere 
vollumfängliche Genehmigung werden besonderer Bodenaufbau und 
Sedimentationsanlage notwendig werden. 

11.Gerüche werden voraussichtlich thematisiert werden, im 
Genehmigungsverfahren wird aber eine etwaige Gutachtenspflicht geprüft 
werden.

12.Für die notwendige Vorhaltung von 2 Arbeitsplätzen ist an die Aufstellung 
eines Containers (Aufenthalt, Sanitär, Wetterschutz) gedacht. Neben 
Abwasser und Strom sind die hygienischen Voraussetzungen u.a. 
Wasseranschluss.

13.Die notwendige Löschwasserversorgung ist mit einem Hydranten auf der 
Fläche mit einer Schüttleistung von 190 qm/h vorhanden

Anlage/n

1 Übersichtskarte (öffentlich)
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